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Echte Geschenke? 
Weihnachtliche Überlegungen zu Betriebsausgaben und Umsatzsteuerbefreiung

DISCLAIMER 
Sämtliche Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch dennoch keine Gewähr übernehmen.
Setzen Sie sich daher v. a. bei komplexen und rechtlich heikeln Fragestellungen mit uns in Verbindung. Wir  freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Weg zu begleiten.

(Weihnachts-)Geschenke an Geschäfts-
partnerInnen sind ohne Werbewirksam-
keit ertragsteuerlich (= Ausgabe des Be-
triebs) nicht abzugsfähig. Im Bereich der 
Umsatzsteuer lösen Kundengeschenke 
grundsätzlich Umsatzsteuerpflicht aus, 
sofern für sie ein Vorsteuerabzug möglich 
war.

DAS LOGO MACHT’S: ZUR BETRIEBS- 
AUSGABE DANK WERBEWIRKUNG  

Wird ein Geschenk aus Gründen der 
Werbung übergeben, so wird der getä-
tigte Aufwand jedoch zur Betriebsaus-
gabe. Voraussetzung hierfür ist, dass der 
jeweilige Gegenstand dazu  geeignet ist, 
eine entsprechende Werbewirkung zu 
entfalten. Dies ist beispielsweise bei Ku-
gelschreibern, Kalendern, Feuerzeugen 
dann der Fall, wenn sie mit der Firmen-
aufschrift oder dem Firmenlogo versehen 
sind, und es sich dabei nicht um exklusive 
Produkte handelt. Nach Verwaltungspra-
xis werden auch Flaschenweine mit Fir-
menlogo als Betriebsausgabe anerkannt, 
sofern eine Liste mit den Geschenkemp-
fängerInnen aufliegt. 

UMSATZSTEUERBEFREIUNG BEI 
GERINGEM WERT ODER BEI WAREN-
MUSTERN 

Umsatzsteuerfrei sind nur Geschenke 
von geringem Wert oder Warenmuster. 
Ein geringer Wert liegt bis zu EUR 40,00 
(exkl. USt) vor, wobei alle an eine/n Emp-

fängerIn pro Kalenderjahr abgegebenen 
Geschenke diese Grenze nicht überstei-
gen dürfen. Aufwendungen für gering-
wertige Werbeträger wie Kugelschreiber 
sind vernachlässigbar und nicht in die 
EUR 40,00 Grenze einzurechnen.

UNSER FAZIT
Echte Kundengeschenke, also keine 
Werbeartikel bzw. Warenproben, 
können weder als Betriebsausga-
be geltend gemacht werden, noch 
besteht das Recht zum endgültigen 
Vorsteuerabzug, sofern die Grenze 
von EUR 40,00 überschritten wird.


